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Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Dr. ZOPF als Einzelrichterin über die Beschwerden 1. des

XXXX , geb. XXXX , 2. der XXXX , geb. XXXX , beide Staatsangehörigkeit Irak, beide vertreten durch die ARGE

Rechtsberatung – Diakonie und Volkshilfe, gegen die Bescheide des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom

XXXX , Zlen. XXXX und XXXX wegen §§ 3, 8, 10 und 57 Asylgesetz (AsylG 2005) und §§ 46, 52 und 55

Fremdenpolizeigesetz 2005 (FPG) nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu Recht:

A) Die Beschwerden werden als unbegründet abgewiesen.

B) Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

I. Verfahrensgang:

1. Der Erstbeschwerdeführer (in weiterer Folge BF 1) ist der leibliche Vater der Zweitbeschwerdeführerin (in weiterer

Folge BF 2). Beide Beschwerdeführer sind Staatsangehörige des Irak, der arabischen Volksgruppe zugehörig und

bekennen sich zur sunnitischen Glaubensrichtung des Islam.

Die Beschwerdeführer stellten nach unrechtmäßiger Einreise in das Bundesgebiet am XXXX vor einem Organ des

öHentlichen Sicherheitsdienstes jeweils einen Antrag auf internationalen Schutz. Zum Fluchtgrund befragt führte der

BF1 aus, dass er und seine Tochter den Irak wegen der Terroristen und dem Bürgerkrieg verlassen hätten.

In der Einvernahme vor dem BFA führte der Erstbeschwerdeführer zum Fluchtgrund befragt zusammengefasst aus, er

wäre in XXXX ab 2013 von unbekannten Personen mittels SMS bedroht worden, dass er Steuern zu zahlen hätte. Wenn

er keine Steuern zahlen würde, müsste er mit einem Kran die durch Minen beschädigten Autos wegräumen. Um dieser

Tätigkeit nicht nachgehen zu müssen, verließ der BF 1 im selben Jahr XXXX und zog nach XXXX . Im Oktober 2013 sei

dann versucht worden seine Tochter, die BF 2, zu entführen. Er wäre von den christlichen Wachleuten bzw. der Polizei

bezüglich der versuchten Entführung verständigt worden und die drei Täter würden sich bereits in Haft beMnden. Zwei

der Entführer hätte er als seine ehemaligen Nachbarn aus XXXX identiMziert. Als dann vom IS alle im Gefängnis

beMndlichen Personen befreit worden wären, hätte er mit seiner Tochter das Land verlassen, weil er Angst um deren

Leben hatte. Für seine Tochter führte der BF 1 als gesetzlicher Vertreter keine eigenen Fluchtgründe an, diese hätte

dieselben Gründe wie er. Bezüglich einer möglichen Rückkehr führte der BF 1 für sich und seine Tochter aus, dass er

nicht in den Irak zurück möchte, weil es dort keine Hoffnung gebe.

2. Mit den nunmehr angefochtenen Bescheiden des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl wurden – jeweils mit

individueller Begründung – die Anträge des BF 1 und seiner minderjährigen Tochter, der BF 2, bezüglich der

Zuerkennung des Status von Asylberechtigten jeweils gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z. 13 AsylG 2005 sowie bezüglich

der Zuerkennung des Status subsidiär Schutzberechtigter in Bezug auf den Herkunftsstaat Irak jeweils gemäß § 8 Abs.

1 iVm § 2 Abs. 1 Z. 13 AsylG 2005 abgewiesen. Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen wurden gemäß

§ 57 AsylG 2005 nicht erteilt und gemäß § 10 Abs. 1 Z. 3 AsylG 2005 iVm § 9 BFA-VG wurden Rückkehrentscheidungen

gemäß § 52 Abs. 2 Z. 2 FPG 2005 erlassen und gemäß § 52 Abs. 9 FPG 2005 festgestellt, dass die Abschiebung der

Beschwerdeführer in den Irak gemäß § 46 FPG 2005 zulässig sei. Gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG 2005 wurde die Frist für

eine freiwillige Ausreise mit zwei Wochen ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidungen festgelegt.

2.1. Im Rahmen der Beweiswürdigung führte die belangte Behörde im Wesentlichen aus:

Eine staatliche Verfolgung sei schon aufgrund der legalen Ausreise mit dem Flugzeug auszuschließen. Die BF wären

nicht politisch aktiv gewesen und hätten keine Probleme aufgrund ihrer Religion gehabt. Dass der Versuch der

Entführung der BF 2 von der Polizei gemeinsam mit den christlichen Wachleuten wahrgenommen und die Täter

anschließend auch sogleich inhaftiert wurden, zeige, dass der Staat schutzfähig und schutzwillig sei. Zudem wird

angeführt, dass die BF nach dem Vorfall im Oktober 2013 noch bis Februar 2015 mit der Ausreise aus dem Irak

zuwarteten. In einer Gesamtbewertung käme das Bundesamt deshalb zu dem Schluss, dass das Vorbringen der BF
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nicht geeignet ist, eine Asylgewährung zu indizieren. Der Antrag auf internationalen Schutz hätte demnach nur den

Zweck, die eigenen Lebensbedingungen zu verbessern, keinesfalls würde es aber um die Erlangung eines

Verfolgungsschutzes gehen.

2.2. Zur asyl- und abschiebungsrelevanten Lage im Irak traf die belangte Behörde ausführliche, aktuelle Feststellungen

mit nachvollziehbaren Quellenangaben.

2.3. Rechtlich führte die belangte Behörde aus, dass weder ein unter Art. 1 Abschnitt A ZiHer 2 der GKF noch unter § 8

Abs. 1 AsylG zu subsumierender Sachverhalt hervorkam.

Es hätten sich weiter keine Hinweise für Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß § 57 AsylG

ergeben und stellen die Rückkehrentscheidungen auch keinen ungerechtfertigten EingriH in Art. 8 EMRK (§§ 55, 10 Abs.

2 AsylG 2005) dar.

3. Gegen die dem Erstbeschwerdeführer – auch in seiner Eigenschaft als gesetzlicher Vertreter der minderjährigen

Zweitbeschwerdeführerin - persönlich zugestellten Bescheide richtet sich die im Wege der den Beschwerdeführern

beigegebenen und von ihnen bevollmächtigten Rechtsberatungsorganisation fristgerecht eingebrachte gemeinsame

Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht.

In dieser wird inhaltliche Rechtswidrigkeit der angefochtenen Bescheide sowie Verletzung von Verfahrensvorschriften

moniert und beantragt, die angefochtenen Bescheide abzuändern und den Anträgen auf internationalen Schutz Folge

zu geben und den Beschwerdeführern den Status Asylberechtigter oder hilfsweise den Status subsidiär

Schutzberechtigter zuzuerkennen und den jeweiligen Spruchpunkt III. aufzuheben oder hilfsweise festzustellen, dass

Rückkehrentscheidungen auf Dauer unzulässig seien und daher festzustellen, dass die Voraussetzungen für die

Erteilung einer Aufenthaltsberechtigung/ plus vorliegen würden und den Beschwerdeführern daher ein

Aufenthaltstitel gemäß § 55 AsylG von Amts wegen zu erteilen sei. Zudem bestünden verfassungsrechtliche Bedenken

die zweiwöchige Beschwerdefrist betreHend. Darüber hinaus wird jedenfalls eine mündliche Verhandlung vor dem

Bundesverwaltungsgericht begehrt und eventualiter ein Aufhebungsantrag gestellt.

Im Hinblick auf die Beweiswürdigung wird in der Beschwerde ausgeführt, dass diese unschlüssig sei und der

Sachverhalt mangelhaft ermittelt worden wäre, wenn die Erstbehörde das Fluchtvorbringen für nicht glaubhaft

erachtet. Entgegen der Ansicht der belangten Behörde würden der BF 1 und Frau XXXX rechtsgültig verheiratet sein

und sich nicht nur in einer Lebensgemeinschaft beMnden. Aufgrund der interkonfessionellen Ehe hätten BF 1 und Frau

XXXX im gesamten Staatsgebiet Verfolgung zu befürchten. Der Erstbeschwerdeführer und seine Tochter würden

zudem aufgrund ihrer religiösen und politischen Gesinnung vom IS und dessen Sympathisanten verfolgt werden, dies

würde zudem die versuchte Entführung der BF 2 illustrieren. Dabei hätte die belangte Behörde auch berücksichtigen

müssen, dass sich die BF keineswegs im Falle einer Rückkehr bei ihrer Familie niederlassen können, weil diese keinen

Kontakt untereinander hätten.

Zur inhaltlichen Rechtswidrigkeit wird des Weiteren angeführt, dass sich die vorgebrachten Fluchtgründe sowohl unter

den Tatbestand der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe sowie als Verfolgung aufgrund der Religion und politischen

Gesinnung subsumieren lassen. Schließlich wird auf die fortgeschrittene und bescheinigte Integration der

Beschwerdeführer verwiesen. Bei richtiger Beweiswürdigung und rechtlicher Beurteilung hätte das belangte

Bundesamt eine Rückkehrentscheidung als dauerhaft unzulässig feststellen und eine „Aufenthaltsberechtigung bzw.

Aufenthaltsberechtigung Plus“ erteilen müssen.

4. Mit Schreiben vom X X X X übermittelte der Erstbeschwerdeführer diverse Teilnahmebestätigungen und die

Zweitbeschwerdeführerin eine Schulbesuchsbestätigung.

5. Mit Schreiben des BVwG vom XXXX wurden den Verfahrensparteien die aktuellen Länderfeststellungen zur asyl- und

abschieberelevanten Lage im Irak mit der Einladung übermittelt, binnen zwei Wochen (Einlangen BVwG) eine

schriftliche Stellungnahme abzugeben. Es langte keine Stellungnahme ein.

6. Für den XXXX lud das erkennende Gericht die Verfahrensparteien zu einer mündlichen Beschwerdeverhandlung, an

der der Erstbeschwerdeführer mit seiner Rechtsvertretung teilnahm.

7. Für den XXXX lud das erkennende Gericht die Verfahrensparteien zur Fortsetzung der mündlichen Verhandlung, an

der neben dem Erstbeschwerdeführer auch dessen Lebensgefährtin und die Zweitbeschwerdeführerin teilnahmen.
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8. Mit Schreiben des BVwG vom XXXX wurden den Verfahrensparteien die aktuellen Länderfeststellungen zur asyl- und

abschieberelevanten Lage im Irak mit der Einladung übermittelt, bis X X X X (Einlangen BVwG) eine schriftliche

Stellungnahme abzugeben.

9. Zu den aktuellen Länderfeststellungen zur asyl- und abschieberelevanten Lage im Irak nahmen die BF im Wege der

ihnen beigegebenen und von ihnen bevollmächtigten Rechtsberatungsorganisation mit Schreiben vom XXXX Stellung.

Darin wird grundsätzlich ausgeführt, dass die übermittelten Länderberichte vom 17.03.2020 als veraltet anzusehen

sind, zudem wurden grundsätzlich Wiederholungen und allgemeine Angaben vorgebracht. Übermittelt wurde zudem

ein Konvolut an medizinischen Unterlagen von Frau XXXX . Vom BF 1 wurden zwei Einstellungszusagen als Friseur,

Bestätigungen über vier Deutschkurse, von der BF2 das Jahres- und Abschlusszeugnis der Polytechnischen Schule

XXXX und eine Schulbesuchsbestätigung der Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe in XXXX vorgelegt.

10. Hinsichtlich des Verfahrensganges im Detail wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

1.1. Zur Person der Beschwerdeführer:

1.1.1. Der Erstbeschwerdeführer führt den Namen XXXX , er ist Staatsangehöriger des Irak und Angehöriger der

arabischen Volksgruppe. Er wurde am XXXX in XXXX geboren und lebte dort bis Anfang 2014 mit seiner Gattin und der

gemeinsamen Tochter. Nach der Trennung von der Gattin, wohnte der BF 1 zuletzt gemeinsam mit seiner Tochter – der

Zweitbeschwerdeführerin im Viertel XXXX in XXXX , XXXX , in einem kleinen Haus zur Untermiete.

Es kann nicht festgestellt werden, dass sich der BF 1 rechtsgültig von seiner im Irak wohnhaften Gattin und Mutter der

gemeinsamen Tochter scheiden ließ. Ebenso kann nicht festgestellt werden, dass zwischen dem BF 1 und seiner

nunmehrigen Lebensgefährtin, Frau XXXX , eine rechtsgültige Ehe besteht.

Der Erstbeschwerdeführer ist Moslem und bekennt sich zur sunnitischen Glaubensrichtung des Islam, er ist der

leibliche Vater der minderjährigen Zweitbeschwerdeführerin.

Der Erstbeschwerdeführer ist gesund und steht nicht in medizinischer Behandlung.

Der Erstbeschwerdeführer besuchte im Irak acht Jahre lang die Schule und war danach als Arbeiter beschäftigt, ehe er

in der Armee als Soldat tätig war. Nach dem Krieg gegen Amerika, 1991, verließ er die Armee und war bis zu seiner

Ausreise als XXXX beschäftigt.

Im Irak leben noch drei Schwestern und vier Brüder. Alle Geschwister sind verheiratet und wohnen mit ihren Familien

in der Umgebung von XXXX . Die Mutter der gemeinsamen Tochter, der BF 2, lebt bei ihrem Bruder zwischen XXXX und

XXXX .

Der Erstbeschwerdeführer verließ den Irak legal und gemeinsam mit seiner Tochter und seiner Lebensgefährtin von

XXXX aus im Luftweg in die Türkei nach XXXX . In der Türkei hielten sich die drei Personen ca. vier bis fünf Monate auf.

Sie begaben sich in der Folge schlepperunterstützt auf dem Seeweg nach Griechenland und reisten mit einer Fähre

nach XXXX , von wo sie mit verschiedenen Verkehrsmitteln nach Österreich verbracht worden sind. Am 10.07.2015

wurden die gegenständlichen Anträge auf internationalen Schutz gestellt.

1.1.2. Die Zweitbeschwerdeführerin führt den Namen XXXX , sie ist Staatsangehörige des Irak und Angehörige der

arabischen Volksgruppe. Sie wurde am X X X X i n XXXX geboren und lebte dort zuletzt gemeinsam mit dem

Erstbeschwerdeführer im Viertel XXXX in XXXX , XXXX , in einem kleinen Haus zur Untermiete.

Die Zweitbeschwerdeführerin ist Muslima und bekennt sich zur sunnitischen Glaubensrichtung des Islam, sie ist die

leibliche Tochter des Erstbeschwerdeführer. Der BF 1 ist auch obsorgeberechtigt.

Die Zweitbeschwerdeführerin ist gesund und steht nicht in medizinischer Behandlung.

Bei der Mutter der Zweitbeschwerdeführerin handelt es sich um XXXX , welche bei ihrem Bruder zwischen XXXX und

XXXX wohnt.

1.1.5. Beide BF verfügen über irakische Ausweisdokumente (BF 1 und BF 2 über Personalausweise und BF1 überdies

über einen Staatsbürgerschaftsnachweise) im Original.



1.2. Zu den Ausreisegründen der Beschwerdeführer und zur Rückkehrgefährdung:

1.2.1. Die Beschwerdeführer gehören keiner politischen Partei oder politisch aktiven Gruppierung an und hatten in

ihrem Herkunftsstaat vor der Ausreise keine Schwierigkeiten mit staatlichen Organen, Sicherheitskräften oder

Justizbehörden zu gewärtigen. Die Beschwerdeführer hatten darüber hinaus vor der Ausreise keine Schwierigkeiten

aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit zur arabischen Volksgruppe sowie aufgrund ihres Bekenntnisses zur

sunnitischen Glaubensrichtung des Islam zu gewärtigen.

1.2.2. Die Zweitbeschwerdeführerin brachte keine eigenen asylrelevanten Ausreisegründe vor und wird im Verfahren

von ihrem Vater vertreten.

1.2.3. Es kann nicht festgestellt werden, dass dem Erstbeschwerdeführer vor seiner Ausreise in seinem Herkunftsstaat

aufgrund seiner Tätigkeit als XXXX von Kämpfern und/oder Anhängern einer terroristischen Gruppierung in Form einer

oder mehrerer SMS, bedroht oder angegriHen worden sei und hatte er auch keine anderweitigen ÜbergriHe oder eine

konkrete Bedrohung seitens einer terroristischen Gruppierung, wie etwa Al-Qaida oder des Islamischen Staates, zu

gewärtigen.

1.2.4. Es kann darüber hinaus nicht festgestellt werden, dass die Beschwerdeführer vor ihrer Ausreise aus ihrem

Herkunftsstaat einer anderweitigen individuellen Gefährdung oder psychischer und/oder physischer Gewalt durch

staatliche Organe oder durch Dritte ausgesetzt waren oder sie im Falle einer Rückkehr in die Stadt XXXX nahe XXXX

einer solchen individuellen Gefährdung oder psychischer und/oder physischer Gewalt durch staatliche Organe oder

durch Dritte mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit ausgesetzt wären.

1.2.5. Die Beschwerdeführer sind im Fall einer Rückkehr in die Stadt XXXX nahe XXXX auch nicht einer mit maßgeblicher

Wahrscheinlichkeit eintretenden individuellen Gefährdung oder psychischer und/ oder physischer Gewalt aufgrund

ihres Bekenntnisses zum sunnitischen Islam ausgesetzt. Den Beschwerdeführern droht außerdem im Rückkehrfall

keine strafrechtliche oder anderweitige behördliche Verfolgung und auch keine mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit

eintretende individuelle Gefährdung oder individuell gegen sie gerichtete psychische und/ oder physische Gewalt im

Falle der Teilnahme an nicht gewalttätigen Protesten gegen die irakische Regierung.

1.2.6. Die mündig minderjährige BF2 ist im Fall einer Rückkehr in den Irak nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit

von geschlechtsspeziMscher Gewalt, häuslicher Gewalt, Zwangsprostitution, Zwangsrekrutierung, Zwangsarbeit oder

Zwangsehe betroffen.

1.2.7. Den Beschwerdeführern droht im Falle einer Rückkehr in ihren Herkunftsstaat nicht die Todesstrafe. Ebenso

kann keine anderweitige individuelle Gefährdung der Beschwerdeführer festgestellt werden, insbesondere im Hinblick

auf eine im Irak drohende unmenschliche Behandlung, Folter oder Strafe sowie im Hinblick auf kriegerische Ereignisse,

extremistische Anschläge, stammesbezogene Gewalt oder organisierte kriminelle Handlungen sowie willkürliche

Gewaltausübung durch Sicherheitskräfte bei nicht gewalttätigen Protesten gegen die irakische Regierung.

1.2.8. Die Beschwerdeführer waren vor ihrer Ausreise in ihrem Herkunftsstaat und dort in ihrer Herkunftsstadt XXXX

bei XXXX nicht von einer wirtschaftlichen Notlage betroHen, vielmehr lebten die Beschwerdeführer in geordneten

Verhältnissen und gehörten der Mittelschicht an.

Die Beschwerdeführer verfügen auch gegenwärtig im Fall ihrer Rückkehr über eine gesicherte Existenzgrundlage –

insbesondere im Hinblick auf die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln und Trinkwasser – in ihrer Herkunftsregion

XXXX in Gestalt der dort lebenden sieben Geschwistern des BF 1.

Der Erstbeschwerdeführer ist ein gesunder, arbeitsfähiger Mensch mit achtjähriger Schulbildung, sowie mit im

Herkunftsstaat erworbener Berufserfahrung als XXXX . Ihm ist die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zur Sicherstellung

des Familienauskommens im Rückkehrfall möglich und zumutbar.

1.2.9. Die minderjährige Zweitbeschwerdeführerin verfügt in ihrer Herkunftsregion XXXX bei XXXX über eine – wenn

auch auf niedrigerem Niveau als in Österreich – gesicherte Existenzgrundlage, ferner ist eine hinreichende Betreuung

und eine hinreichende Absicherung in ihren altersentsprechenden Grundbedürfnissen durch den Vater und dessen

Familienverband gegeben. Auch wohnt noch die Mutter in einem kleinen Ort zwischen XXXX und XXXX . Der

minderjährigen Beschwerdeführerin stehen ferner kostenfreier und nichtdiskriminierender Zugang zum öHentlichen

Schulwesen sowie leistbarer und nichtdiskriminierender Zugang zu einer adäquaten medizinischen Versorgung zur

Verfügung.



1.2.10. Die Beschwerdeführer haben als irakische Staatsbürger Zugang zum öHentlichen Gesundheitswesen in XXXX

bei XXXX und damit Zugang zu einer adäquaten medizinischen Versorgung allfälliger gesundheitlicher Leiden und den

notwendigen Medikamenten. Es kann nicht festgestellt werden, dass die Beschwerdeführer infolge unzureichender

finanzieller Mittel ungenügenden Zugang zu Medikamenten haben werden.

1.2.11. XXXX ist im Luftweg mit Linienflügen (Schwechat-Istanbul- XXXX ) direkt und gefahrlos erreichbar.

1.3. Zur Lage der Beschwerdeführer im Bundesgebiet:

1.3.1. Die Beschwerdeführer halten sich seit XXXX im Bundesgebiet auf. Sie reisten rechtswidrig in das Bundesgebiet

ein, sind Asylwerber und verfügen über keinen anderen Aufenthaltstitel.

Die Beschwerdeführer beziehen seit der Antragstellung bis dato Leistungen der staatlichen Grundversorgung für

Asylwerber und sind nicht erwerbstätig.

Der Erstbeschwerdeführer legte im Rahmen der Stellungnahme zwei schriftliche, mit der Erteilung einer Aufenthalts-

und Arbeitsberechtigung aufschiebend bedingte Dienstverträge über eine Beschäftigung als Friseur vor. Einerseits mit

der XXXX , im Ausmaß von 40 Stunden/Woche und einem Bruttoverdienst von € 1.300.-, andererseits mit dem XXXX ,

im Ausmaß von 40 Stunden/Woche und einem Bruttoverdienst von € 1.200,-.

Der Erstbeschwerdeführer und die Zweitbeschwerdeführerin besuchten QualiMzierungsmaßnahmen zum Erwerb der

deutschen Sprache. Der Erstbeschwerdeführer hat in XXXX im Wintersemester an einem Deutschkurs des Vereins XXXX

, in der Zeit vom 18.05.2018 bis 15.06.2018 an einem Deutschkurs der VHS XXXX im Ausmaß von 18 Stunden, in der Zeit

von 20.08.2018 bis 14.09.2018 an einen Deutschkurs der VHS XXXX im Ausmaß von 24 Stunden teilgenommen. Von der

VHS XXXX wird noch bestätigt, dass der BF 1 am „DaZ-Kurs Asylwerber Grundversorgung“ in der Zeit von 25.02.2019 bis

27.05.2019 und am „DaZ-Kurs Asylwerber A2“ von 27.01.2020 bis 12.03.2020 teilgenommen hat. Alle Kurse basieren

auf dem Niveau A2, eine diesbezügliche Prüfung wurde nicht abgelegt.

Von der Zweitbeschwerdeführerin wurde eine Ergänzende DiHerenzierende Leistungsbeurteilung der NMS XXXX über

den Besuch der dritten Klasse im Schuljahr 2016/2017, eine Ergänzende DiHerenzierende Leistungsbeschreibung zum

Jahreszeugnis 2018/2018 der NMS XXXX , eine Schulbesuchsbestätigung der NMS XXXX über den Besuch der vierten

Klasse im Schuljahr 2018/2019, ein Jahres- und Abschlusszeugnis der Polytechnischen Schule XXXX des Schuljahres

2019/2020 und eine Schulbesuchsbestätigung der Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe XXXX für das

Schuljahr 2020/2021 vorgelegt. Die Verständigung bei der mündlichen Verhandlung am 01.04.2020 erfolgte mit der

Zweitbeschwerdeführerin auf Deutsch, die BF 2 spricht ausgezeichnet Deutsch. Die BF 2 triHt sich in der Freizeit mit

ihren Freunden und trinkt mit diesen Kaffee oder spielt Volleyball.

Zwischen den Beschwerdeführern und ihren Bekannten/ Freunden besteht kein ein- oder wechselseitiges

Abhängigkeitsverhältnis und auch keine über ein herkömmliches Freundschaftsverhältnis hinausgehende Bindung.

1.3.2. Im Bundesgebiet lebt noch die Lebensgefährtin des Erstbeschwerdeführers.

1.3.3. Der Erstbeschwerdeführer und die Zweitbeschwerdeführerin sind in Österreich strafrechtlich unbescholten. Der

Aufenthalt der Beschwerdeführer im Bundesgebiet war und ist nicht nach § 46a Abs. 1 Z. 1 oder Z. 3 FPG 2005

geduldet. Ihr Aufenthalt ist nicht zur Gewährleistung der Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen oder

zur Geltendmachung und Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit solchen strafbaren

Handlungen notwendig. Sie wurden nicht Opfer von Gewalt im Sinn der §§ 382b oder 382e EO.

1.4. Zur Lage im Herkunftsstaat:

Politische Lage

Letzte Änderung: 17.3.2020

Die politische Landschaft des Irak hat sich seit dem Sturz Saddam Husseins im Jahr 2003 enorm verändert (KAS

2.5.2018) und es wurde ein neues politisches System im Irak eingeführt (Fanack 2.9.2019). Gemäß der Verfassung vom

15.10.2005 ist der Irak ein islamischer, demokratischer, föderaler und parlamentarisch-republikanischer Staat (AA

12.1.2019; vgl. GIZ 1.2020a; Fanack 2.9.2019), der aus 18 Gouvernements (muhafaz?t) besteht (Fanack 2.9.2019). Artikel

47 der Verfassung sieht eine Gewaltenteilung zwischen Exekutive, Legislative und Judikative vor (RoI 15.10.2005). Die

Kurdische Region im Irak (KRI) ist Teil der Bundesrepublik Irak und besteht aus den drei nördlichen Gouvernements



Dohuk, Erbil und Sulaymaniyah. Sie wird von einer Regionalverwaltung, der kurdischen Regionalregierung (Kurdistan

Regional Government, KRG), verwaltet und verfügt über eigene Streitkräfte (Fanack 2.9.2019). Beherrschende

Themenblöcke der irakischen Innenpolitik sind Sicherheit, Wiederaufbau und Grundversorgung,

Korruptionsbekämpfung und Ressourcenverteilung, die systemisch miteinander verknüpft sind (GIZ 1.2020a).

An der Spitze der Exekutive steht der irakische Präsident, der auch das Staatsoberhaupt ist. Der Präsident wird mit

einer Zweidrittelmehrheit des irakischen Parlaments (majlis al-nuww?b, engl.: Council of Representatives, dt.:

Repräsentantenrat) für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt und kann einmal wiedergewählt werden. Er genehmigt

Gesetze, die vom Parlament verabschiedet werden. Der Präsident wird von zwei Vizepräsidenten unterstützt, mit

denen er den Präsidialrat bildet, welcher einstimmige Entscheidungen trifft (Fanack 2.9.2019).

Der Premierminister wird vom Präsidenten designiert und vom Parlament bestätigt (Fanack 2.9.2019; vgl. RoI

15.10.2005). Der Premierminister führt den Vorsitz im Ministerrat und leitet damit die tägliche Politik und ist auch

Oberbefehlshaber der Streitkräfte (Fanack 27.9.2018).

Die gesetzgebende Gewalt, die Legislative, wird vom irakischen Repräsentantenrat (Parlament) ausgeübt (Fanack

2.9.2019). Er besteht aus 329 Abgeordneten (CIA 28.2.2020; vgl. GIZ 1.2020a). Neun Sitze werden den Minderheiten zur

Verfügung gestellt, die festgeschriebene Mindest-Frauenquote im Parlament liegt bei 25% (GIZ 1.2020a).

Nach einem ethnisch-konfessionellen System (Muhasasa) teilen sich die drei größten Bevölkerungsgruppen des Irak -

Schiiten, Sunniten und Kurden - die Macht durch die Verteilung der Ämter des Präsidenten, des Premierministers und

des Parlamentspräsidenten (AW 4.12.2019). So ist der Parlamentspräsident gewöhnlich ein Sunnit, der

Premierminister ist ein Schiit und der Präsident der Republik ein Kurde (Al Jazeera 15.9.2018). Viele sunnitische Iraker

stehen der schiitischen Dominanz im politischen System kritisch gegenüber. Die Machtverteilungsarrangements

zwischen Sunniten, Schiiten und Kurden festigen den EinXuss ethnisch-religiöser Identitäten und verhindern die

Herausbildung eines politischen Prozesses, der auf die Bewältigung politischer Sachfragen abzielt (AA 12.1.2019).

Am 12.5.2018 fanden im Irak Parlamentswahlen statt, die fünfte landesweite Wahl seit der Absetzung Saddam Husseins

im Jahr 2003. Die Wahl war durch eine historisch niedrige Wahlbeteiligung und Betrugsvorwürfe gekennzeichnet,

wobei es weniger Sicherheitsvorfälle gab als bei den Wahlen in den Vorjahren (ISW 24.5.2018). Aufgrund von

Wahlbetrugsvorwürfen trat das Parlament erst Anfang September zusammen (ZO 2.10.2018).

Am 2.10.2018 wählte das neu zusammengetretene irakische Parlament den moderaten kurdischen Politiker Barham

Salih von Patriotischen Union Kurdistans (PUK) zum Präsidenten des Irak (DW 2.10.2018; vgl. ZO 2.10.2018; KAS

5.10.2018). Dieser wiederum ernannte den schiitischen Politik-Veteranen Adel Abd al-Mahdi zum Premierminister und

beauftragte ihn mit der Regierungsbildung (DW 2.10.2018). Nach langen Verhandlungsprozessen und zahlreichen

Protesten wurden im Juni 2019 die letzten und sicherheitsrelevanten Ressorts Innere, Justiz und Verteidigung besetzt

(GIZ 1.2020a).

Im November 2019 trat Premierminister Adel Abdul Mahdi als Folge der seit dem 1.10.2019 anhaltenden

Massenproteste gegen die Korruption, den sinkenden Lebensstandard und den ausländischen EinXuss im Land,

insbesondere durch den Iran, aber auch durch die Vereinigten Staaten (RFE/RL 24.12.2019; vgl. RFE/RL 6.2.2020).

Präsident Barham Salih ernannte am 1.2.2020 Muhammad TawMq Allawi zum neuen Premierminister (RFE/RL

6.2.2020). Dieser scheiterte mit der Regierungsbildung und verkündete seinen Rücktritt (Standard 2.3.2020; vgl.

Reuters 1.3.2020). Am 17.3.2020 wurde der als sekulär geltende Adnan al-ZurM, ehemaliger Gouverneur von Najaf als

neuer Premierminister designiert (Reuters 17.3.2020).

Im Dezember 2019 hat das irakische Parlament eine der Schlüsselforderung der Demonstranten umgesetzt und einem

neuen Wahlgesetz zugestimmt (RFE/RL 24.12.2019; vgl. NYT 24.12.2019). Das neue Wahlgesetz sieht vor, dass zukünftig

für Einzelpersonen statt für Parteienlisten gestimmt werden soll. Hierzu soll der Irak in Wahlbezirke eingeteilt werden.

Unklar ist jedoch für diese Einteilung, wie viele Menschen in den jeweiligen Gebieten leben, da es seit über 20 Jahren

keinen Zensus gegeben hat (NYT 24.12.2019).

Die nächsten Wahlen im Irak sind die Provinzwahlen am 20.4.2020, wobei es sich um die zweite Verschiebung des

ursprünglichen Wahltermins vom 22.12.2018 handelt. Es ist unklar, ob die Wahl in allen Gouvernements des Irak

stattMnden wird, insbesondere in jenen, die noch mit der Rückkehr von IDPs und dem Wiederaufbau der Infrastruktur



zu kämpfen haben. Die irakischen Provinzwahlen umfassen nicht die Gouvernements Erbil, Sulaymaniyah, Duhok und

Halabja, die alle Teil der KRI sind, die von ihrer eigenen Wahlkommission festgelegte Provinz- und Kommunalwahlen

durchführt (Kurdistan24 17.6.2019).
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gescheitert, Zugriff 13.3.2020

- ZO - Zeit Online (2.10.2018): Irak hat neuen Präsidenten gewählt, https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-

10/barham-salih-irak-praesident-wahl, Zugriff 13.3.2020

Parteienlandschaft

Letzte Änderung: 17.3.2020

Laut einer Statistik der irakischen Wahlkommission beläuft sich die Zahl der bei ihr registrierten politischen Parteien

und politischen Bewegungen auf über 200. 85% davon, national und regional, haben religiös-konfessionellen

Charakter (RCRSS 24.2.2019).

Es gibt vier große schiitische politische Gruppierungen im Irak: die Islamische Da‘wa-Partei, den Obersten Islamischen

Rat im Irak (eng. SCIRI) (jetzt durch die Bildung der Hikma-Bewegung zersplittert), die Sadr-Bewegung und die Badr-

Organisation. Diese Gruppen sind islamistischer Natur, sie halten die meisten Sitze im Parlament und stehen in

Konkurrenz zueinander – eine Konkurrenz, die sich, trotz des gemeinsamen konfessionellen Hintergrunds und der

gemeinsamen Geschichte im Kampf gegen Saddam Hussein, bisweilen auch in Gewalt niedergeschlagen hat (KAS

2.5.2018).

Die Gründung von Parteien, die mit militärischen oder paramilitärischen Organisationen in Verbindung stehen ist

verboten (RCRSS 24.2.2019) und laut Executive Order 91, die im Februar 2016 vom damaligen Premierminister Abadi

erlassen wurde, sind Angehörige der Volksmobilisierungskräfte (PMF) von politischer Betätigung ausgeschlossen

(Wilson Center 27.4.2018). Milizen streben jedoch danach, politische Parteien zu gründen (CGP 4.2018). Im Jahr 2018

traten über 500 Milizionäre und mit Milizen verbundene Politiker, viele davon mit einem Naheverhältnis zum Iran, bei

den Wahlen an (Wilson Center 27.4.2018).

Die sunnitische politische Szene im Irak ist durch anhaltende Fragmentierung und KonXikte zwischen Kräften, die auf

Gouvernements-Ebene agieren, und solchen, die auf Bundesebene agieren, gekennzeichnet. Lokale sunnitische Kräfte

haben sich als langlebiger erwiesen als nationale (KAS 2.5.2018).

Abgesehen von den großen konfessionell bzw. ethnisch dominierten Parteien des Irak, gibt es auch nennenswerte

überkonfessionelle politische Gruppierungen. Unter diesen ist vor allem die Iraqiyya/Wataniyya Bewegung des Ayad

Allawi von Bedeutung (KAS 2.5.2018).

Die folgende GraMk veranschaulicht die Sitzverteilung im neu gewählten irakischen Parlament. Sairoon (ein Bündnis

aus der Sadr-Bewegung und der Kommunistischen Partei) unter der Führung des schiitischen Geistlichen Muqtada as-

Sadr, ist mit 54 Sitzen die größte im Parlament vertretene Gruppe, gefolgt von der Fatah-Koalition des Führers der

Badr-Milizen, Hadi al-Amiri und der Nasr-Allianz unter Haider al-Abadi und der Dawlat al Qanoon-Allianz des

ehemaligen Regierungschefs Maliki (LSE 7.2018).



(LSE 7.2018)
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Sicherheitslage

Letzte Änderung: 17.3.2020

Im Dezember 2017 erklärte die irakische Regierung den militärischen, territorialen Sieg über den Islamischen Staat (IS)

(Reuters 9.12.2017; vgl. AI 26.2.2019). Die Sicherheitslage hat sich, seitdem verbessert (FH 4.3.2020). Ende 2018

befanden sich die irakischen Sicherheitskräfte (ISF) in der nominellen Kontrolle über alle vom IS befreiten Gebiete

(USDOS 1.11.2019).

Derzeit ist es staatlichen Stellen nicht möglich, das Gewaltmonopol des Staates sicherzustellen. Insbesondere

schiitische Milizen, aber auch sunnitische Stammesmilizen handeln eigenmächtig. Die im Kampf gegen den IS

mobilisierten, zum Teil vom Iran unterstützten Milizen sind nur eingeschränkt durch die Regierung kontrollierbar und

stellen eine potenziell erhebliche Bedrohung für die Bevölkerung dar. Durch die teilweise Einbindung der Milizen in

staatliche Strukturen (zumindest formaler Oberbefehl des Ministerpräsidenten, Besoldung aus dem Staatshaushalt)

verschwimmt die Unterscheidung zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren (AA 12.1.2019).

In der Wirtschaftsmetropole Basra im Süden des Landes können sich die staatlichen Ordnungskräfte häuMg nicht

gegen mächtige Stammesmilizen mit Verbindungen zur Organisierten Kriminalität durchsetzen. Auch in anderen

Landesteilen ist eine Vielzahl von Gewalttaten mit rein kriminellem Hintergrund zu beobachten (AA 12.1.2019).

Insbesondere in Bagdad kommt es zu Entführungen durch kriminelle Gruppen, die Lösegeld für die Freilassung ihrer

Opfer fordern (FIS 6.2.2018). Die Zahl der Entführungen gegen Lösegeld zugunsten extremistischer Gruppen wie dem

IS oder krimineller Banden ist zwischenzeitlich zurückgegangen (Diyaruna 5.2.2019), aber UNAMI berichtet, dass seit



Beginn der Massenproteste vom 1.10.2019 fast täglich Demonstranten in Bagdad und im gesamten Süden des Irak

verschwunden sind. Die Entführer werden als „Milizionäre“, „bewaHnete Organisationen“ und „Kriminelle“ bezeichnet

(New Arab 12.12.2019).

Die zunehmenden Spannungen zwischen dem Iran und den USA stellen einen zusätzlichen, die innere Stabilität des

Irak gefährdenden EinXuss dar (ACLED 2.10.2019a). Nach einem AngriH auf eine Basis der Volksmobilisierungskräfte

(PMF) in Anbar, am 25. August (Al Jazeera 25.8.2019), erhob der irakische Premierminister Mahdi Ende September

erstmals o`ziell Anschuldigungen gegen Israel, für eine Reihe von AngriHen auf PMF-Basen seit Juli 2019

verantwortlich zu sein (ACLED 2.10.2019b; vgl. Reuters 30.9.2019). Raketeneinschläge in der Grünen Zone in Bagdad,

nahe der US-amerikanischen Botschaft am 23. September 2019, werden andererseits pro-iranischen Milizen

zugeschrieben, und im Zusammenhang mit den Spannungen zwischen den USA und dem Iran gesehen (ACLED

2.10.2019b; vgl. Al Jazeera 24.9.2019; Joel Wing 16.10.2019).

Als Reaktion auf die Ermordung des stellvertretenden Leiters der PMF-Kommission, Abu Mahdi Al-Muhandis, sowie des

Kommandeurs der Quds-Einheiten des Korps der Islamischen Revolutionsgarden des Iran, Generalmajor Qassem

Soleimani, durch einen DrohnenangriH der USA am 3.1.2020 (Al Monitor 23.2.2020; vgl. MEMO 21.2.2020; Joel Wing

15.1.2020) wurden mehrere US-Stützpunkte durch den Iran und PMF-Milizen mit Raketen und Mörsern beschossen

(Joel Wing 15.1.2020).
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Islamischer Staat (IS)

Letzte Änderung: 17.3.2020

Seit der Verkündigung des territorialen Sieges des Irak über den Islamischen Staat (IS) durch den damaligen

Premierminister al-Abadi im Dezember 2017 (USCIRF 4.2019; vgl Reuters 9.12.2017) hat sich der IS in eine

Aufstandsbewegung gewandelt (Military Times 7.7.2019) und kehrte zu Untergrund-Taktiken zurück (USDOS 1.11.2019;

vgl. BBC 23.12.2019; FH 4.3.2020). Zahlreiche Berichte erwähnen Umstrukturierungsbestrebungen des IS sowie eine

Mobilisierung von Schläferzellen (Portal 9.10.2019) und einen neuerlichen Machtzuwachs im Norden des Landes (PGN

11.1.2020).

Der IS unterhält ein Netz von Zellen, die sich auf die Gouvernements Ninewa, Salah ad-Din, Kirkuk und Diyala

konzentrieren, während seine Taktik IED-AngriHe auf Sicherheitspersonal, Brandstiftung auf landwirtschaftlichen

Flächen und Erpressung von Einheimischen umfasst (Garda 3.3.2020). Der IS führt in vielen Landesteilen weiterhin

kleinere bewaHnete Operationen, Attentate und AngriHe mit improvisierten Sprengkörpern (IED) durch (USCIRF

4.2019). Er stellt trotz seines Gebietsverlustes weiterhin eine Bedrohung für Sicherheitskräfte und Zivilisten,

einschließlich Kinder, dar (UN General Assembly 30.7.2019). Er ist nach wie vor der Hauptverantwortliche für Übergriffe

und Gräueltaten im Irak, insbesondere in den Gouvernements Anbar, Bagdad, Diyala, Kirkuk, Ninewa und Salah ad-Din

(USDOS 11.3.2020; vgl. UN General Assembly 30.7.2019). Im Jahr 2019 war der IS insbesondere in abgelegenem,

schwer zugänglichem Gelände aktiv, hauptsächlich in den Wüsten der Gouvernements Anbar und Ninewa sowie in den

Hamrin-Bergen, die sich über die Gouvernements Kirkuk, Salah ad-Din und Diyala erstrecken (ACLED 2.10.2019a). Er ist

nach wie vor dabei sich zu reorganisieren und versucht seine Kader und Führung zu erhalten (Joel Wing 16.10.2019).

Der IS setzt weiterhin auf Gewaltakte gegen Regierungziele sowie regierungstreue zivile Ziele, wie Polizisten,

Stammesführer, Politiker, Dorfvorsteher und Regierungsmitarbeiter (ACLED 2.10.2019a; vgl. USDOS 1.11.2019), dies

unter Einsatz von improvisierten Sprengkörpern (IEDs) und SchusswaHen sowie mittels gezielten Morden (USDOS

1.11.2019), sowie Brandstiftung. Die ÜbergriHe sollen Spannungen zwischen arabischen und kurdischen

Gemeinschaften entfachen, die Wiederaufbaubemühungen der Regierung untergraben und soziale Spannungen

verschärfen (ACLED 2.10.2019a).

Insbesondere in den beiden Gouvernements Diyala und Kirkuk scheint der IS im Vergleich zum Rest des Landes mit

relativ hohem Tempo sein Fundament wieder aufzubauen, wobei er die lokale Verwaltung und die Sicherheitskräfte

durch eine hohe Abfolge von AngriHen herausfordert (Joel Wing 16.10.2019). Der IS ist fast vollständig in ländliche und

gebirgige Regionen zurückgedrängt, in denen es wenig Regierungspräsenz gibt, und wo er de facto die Kontrolle über

einige Gebiete insbesondere im Süden von Kirkuk und im zentralen und nordöstlichen Diyala aufgebaut hat (Joel Wing

3.2.2020).

Im Mai 2019 hat der IS im gesamten Mittelirak landwirtschaftliche AnbauXächen in Brand gesetzt, mit dem Zweck die



Bauernschaft einzuschüchtern und Steuern einzuheben, bzw. um die Bauern zu vertreiben und ihre Dörfer als

Stützpunkte nutzen zu können. Das geschah bei insgesamt 33 Bauernhöfen - einer in Bagdad, neun in Diyala, 13 in

Kirkuk und je fünf in Ninewa und Salah ad-Din - wobei es gleichzeitig auch Brände wegen der heißen Jahreszeit und

infolge lokaler Streitigkeiten gab (Joel Wing 5.6.2019; vgl. ACLED 18.6.2019). Am 23.5.2019 bekannte sich der Islamische

Staat (IS) in seiner Zeitung Al-Nabla zu den Brandstiftungen. Kurdische Medien berichteten zudem von Brandstiftung in

Daquq, Khanaqin und Makhmour (BAMF 27.5.2019; vgl. ACLED 18.6.2019). Im Jänner 2020 hat der IS eine BüHelherde

in Baquba im Distrikt Khanaqin in Diyala abgeschlachtet, um eine Stadt einzuschüchtern (Joel Wing 3.2.2020; vgl. NINA

17.1.2020).

Mit Beginn der Massenproteste im Oktober 2019 stellte der IS seine Operation weitgehend ein, wie er es stets während

Demonstrationen getan hat, trat aber mit dem Nachlassen der Proteste wieder in den Konflikt ein (Joel Wing 6.1.2020).
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Sicherheitsrelevante Vorfälle, Opferzahlen

Letzte Änderung: 17.3.2020

Vom Irak-Experten Joel Wing wurden im Lauf des Monats November 2019 für den Gesamtirak 55 sicherheitsrelevante

Vorfälle mit 47 Toten und 98 Verletzten verzeichnet, wobei vier Vorfälle, Raketenbeschuss einer Militärbasis und der

„Grünen Zone“ in Bagdad (Anm.: ein geschütztes Areal im Zentrum Bagdads, das irakische Regierungsgebäude und

internationale Auslandvertretungen beherbergt), pro-iranischen Volksmobilisierungskräften (PMF) zugeschrieben

werden (Joel Wing 2.12.2019). Im Dezember 2019 waren es 120 sicherheitsrelevante Vorfälle mit 134 Toten und 133

Verletzten, wobei sechs dieser Vorfälle pro-iranischen Gruppen zugeschrieben werden, die gegen US-Militärlager oder

gegen die Grüne Zone gerichtet waren (Joel Wing 6.1.2020). Im Jänner 2020 wurden 91 sicherheitsrelevante Vorfälle mit

53 Toten und 139 Verletzten verzeichnet, wobei zwölf Vorfälle, Raketen- und Mörserbeschuss, pro-iranischen PMF,

bzw. dem Iran zugeschrieben werden, während der Islamische Staat (IS) für die übrigen 79 verantwortlich gemacht

wird (Joel Wing 3.2.2020). Im Febraur 2020 waren es 85 Vorfälle, von denen drei auf pro-iranischen PMF

zurückzuführen sind (Joel Wing 5.3.2020).

Der Rückgang an Vorfällen mit IS-Bezug Ende 2019 wird mit den Anti-Regierungsprotesten in Zusammenhang gesehen,

da der IS bereits in den vorangegangenen Jahren seine AngriHe während solcher Proteste reduziert hat. Schließlich

verstärkte der IS seine Angriffe wieder (Joel Wing 3.2.2020).

Die folgende GraMk von ACCORD zeigt im linken Bild, die Anzahl sicherheitsrelevanter Vorfälle mit mindestens einem

Todesopfer im vierten Quartal 2019, nach Gouvernements aufgeschlüsselt. Auf der rechten Karte ist die Zahl der

Todesopfer im Irak, im vierten Quartal 2019, nach Gouvernements aufgeschlüsselt, dargestellt (ACCORD 26.2.2020).

(ACCORD 26.2.2020)

Die folgenden GraMken von Iraq Body Count (IBC) stellen die von IBC im Irak dokumentierten zivilen Todesopfer dar.

Seit Februar 2017 sind nur vorläuMge Zahlen (in grau) verfügbar. Das erste Diagramm stellt die von IBC

dokumentierten zivilen Todesopfer im Irak seit 2003 dar (pro Monat jeweils ein Balken) (IBC 2.2020).



(IBC 2.2020)

Die zweite Tabelle gibt die Zahlen selbst an. Laut Tabelle dokumentierte IBC im Oktober 2019 361 zivile Todesopfer im

Irak, im November 274 und im Dezember 215, was jeweils einer Steigerung im Vergleich zum Vergleichszeitraum des

Vorjahres entspricht. Im Jänner 2020 wurden 114 zivile Todesopfer verzeichnet, was diesen Trend im Vergleich zum

Vorjahr wieder umdrehte (IBC 2.2020).

(IBC 2.2020)
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Sicherheitslage Nord- und Zentralirak

Letzte Änderung: 17.3.2020

Der Islamische Staat (IS) ist im Zentralirak nach wie vor am aktivsten (Joel Wing 3.2.2020), so sind Ninewa, Salah ad-Din,

Kirkuk und Diyala nach wie vor die Hauptaktionsgebiete der Aufständischen (Joel Wing 2.12.2019).

In den sogenannten „umstrittenen Gebieten“, die sowohl von der Zentralregierung als auch von der kurdischen

Regionalregierung (KRG) beansprucht werden, und wo es zu erheblichen Sicherheitslücken zwischen den

zentralstaatlichen und kurdischen Einheiten kommt, verfügt der IS nach wie vor über operative Kapazitäten, um

AngriHe, Bombenanschläge, Morde und Entführungen durchzuführen (Kurdistan24 7.8.2019). Die Sicherheitsaufgaben

in den „umstrittenen Gebieten“ werden zwischen der Bundespolizei und den Volksmobilisierungskräften (al-Hashd

ash-Sha‘bi/PMF) geteilt (Rudaw 31.5.2019). Der IS ist fast vollständig in ländliche und gebirgige Regionen

zurückgedrängt, in denen es wenig Regierungspräsenz gibt, und wo er de facto die Kontrolle über einige Gebiete

insbesondere im Süden von Kirkuk und im zentralen und nordöstlichen Diyala aufgebaut hat (Joel Wing 3.2.2020).

Bei den zwischen Bagdad und Erbil „umstrittenen Gebieten“ handelt es sich um einen breiten territorialen Gürtel der

zwischen dem „arabischen“ und „kurdischen“ Irak liegt und sich von der iranischen Grenze im mittleren Osten bis zur

syrischen Grenze im Nordwesten erstreckt (Crisis Group 14.12.2018). Die „umstrittenen Gebiete“ umfassen Gebiete in

den Gouvernements Ninewa, Salah ad-Din, Kirkuk und Diyala. Dies sind die Distrikte Sinjar (Shingal), Tal Afar, Tilkaef,

Sheikhan, Hamdaniya und Makhmour, sowie die Subdistrikte Qahtaniya and Bashiqa in Ninewa, der Distrikt Tuz

Khurmatu in Salah ad-Din, das gesamte Gouvernement Kirkuk und die Distrikte Khanaqin und Kifri, sowie der

Subdistrikt Mandali in Diyala (USIP 2011). Die Bevölkerung der „umstrittenen Gebiete“ ist sehr heterogen und umfasst

auch eine Vielzahl unterschiedlicher ethnischer und religiöser Minderheiten, wie Turkmenen, Jesiden, Schabak,

Chaldäer, Assyrer und andere. Kurdische Peshmerga eroberten Teile dieser umstrittenen Gebiete vom IS zurück und

verteidigten sie, bzw. stießen in das durch den Zerfall der irakischen Armee entstandene Vakuum vor. Als Reaktion auf

das kurdische Unabhängigkeitsreferendum im Jahr 2017, das auch die „umstrittenen Gebiete“ umfasste, haben die

irakischen Streitkräfte diese wieder der kurdischen Kontrolle entzogen (Crisis Group 14.12.2018).

Gouvernement Ninewa

Der Islamische Staat (IS) hat seine Präsenz in Ninewa durch Kräfte aus Syrien verstärkt und führte seine Operationen

hauptsächlich im Süden und Westen des Gouvernements aus (Joel Wing 3.5.2019). Er verfügt aber auch in Mossul über

Zellen (Joel Wing 5.6.2019). Es wird außerdem vermutet, dass der IS vorhat in den Badush Bergen, westlich von Mossul,

Stützpunkte einzurichten (ISW 19.4.2019).

Für den Zeitraum von November

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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